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BESCHLUSS 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

in seiner 341. Sitzung am 17. Dezember 2014 

  

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

 

mit Wirkung zum 1. April 2015 
 

Änderung der Nr. 6 der Präambel 6.1 des EBM 

6. Die Gebührenordnungsposition 06225 kann nur in 
Behandlungsfällen berechnet werden, in denen die 
augenärztliche Behandlung ausschließlich durch (einen) 
konservativ(e) tätige(n) Augenarzt/-ärzte erfolgt ist. Ein 
Augenarzt ist konservativ tätig: 

 sofern der Augenarzt in dem Quartal keine der folgenden 
Leistungen erbracht und berechnet hat: 31101 bis 31108, 
31321 bis 31328, 31331 bis 31338, 31350, 31351, 31362, 
31371 bis 31373, 36101 bis 36108, 36321 bis 36328, 36331 
bis 36338, 36350, 36351, 36371 bis 36373 

 sofern der Augenarzt in dem Quartal keine Leistung(en) 
erbracht und berechnet hat, die auf regionaler Ebene den o.g. 
Leistungen entsprechen oder in regional vereinbarten 
Pauschalen enthalten sind. 

Erfolgt in einem Behandlungsfall die Inanspruchnahme sowohl 
eines/von konservativ tätigen Augenarztes/-ärzten als auch 
eines/von nicht konservativ tätigen Augenarztes/-ärzten gemäß 
obiger Definition, so kann die Gebührenordnungsposition 06225 
nicht berechnet werden. 

Mit der Abgabe der Abrechnung erfolgt die Erklärung des Arztes, 
dass die genannten Voraussetzungen zur Abrechnung der 
Gebührenordnungsposition 06225 für alle Behandlungsfälle, 
auch außerhalb der kollektiv-vertraglichen Versorgung, erfüllt 
worden sind. 
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